
Übersicht über unsere Schulformen ab Sj 2025/26  
Stand: 16.03.2026 

Ein „erfolgreicher Abschluss“ bedeutet: mindestens die Note „ausreichend“ in den 
Lernbereichen UND 
maximal 2x „mangelhaft“ ODER maximal 1x „ungenügend“ in den Fächern und Lernfeldern 

 

 Schulische 
Mindestzugangsvoraussetzung 

Schulform, die besucht werden kann  

Zeile 

1 
Keinen Schulabschluss - BES Sprache 

- BES GS Kl. 1 
- BES GS Kl. 2 (bei positiver Prognose) 

Zeile 

2 
Keinen Schulabschluss - Berufsschulen/  

duale Berufsausbildung:  
o Frisör/-in 
o Landwirt/-in 
o Pferdewirt/-in 

Zeile 

3 
- Hauptschulabschluss  

nach Kl. 9 
 

- Alle Schulformen aus Zeile 2 
- BES GS 2: zur Verbesserung des HSA 
- BFS Agrarwirtschaft 
- BFS (Ernährung,) Hauswirtschaft und Pflege, 

Schwerpunkt Hauswirtschaft (2 Jahre, Ziel: Sek. I 
HSA nach Kl. 1; (erw.) Sek. I RSA nach Kl. 2 

- BFQ Pflegeassistenz (2 Jahre, Ziel: 
Berufsabschluss, Sek. I RSA) 
Ab Januar 2027 – BFQ Pflegefachassistenz 

- BFS Sozialpädagogik (2 Jahre; Zugang HSA 
Durchschnitt 3,4; Ziel: (erw.) Sek. I RSA) 

Zeile 

4 
- Sek. I Hauptschulabschluss  

(HSA nach Kl. 10) 
- Alle Schulformen aus Zeile 2, 3 
- BFQ Pflege: Pflegefachfrau/-mann 

Zeile 

5 
- Sek. I Realschulabschluss 

 
- Alle Schulformen aus Zeile 2, 3,4 
- Einjähr. BFS, Schwerpunkt Persönliche 

Assistenz (Ziel: erw. Sek. I – RSA; Zugang zur FS 
Heilerziehungspflege) 

- BFQ Ergotherapie (Ziel: Berufsabschluss, erw. 
Sek.I) 

- BFQ sozialpädagogische Assistenz (Ziel: 
Berufsabschluss, Zugang FS SP, erw. Sek.I) 

Fachoberschulen: 
- FOS 11 Agrarwirtschaft, Bio- und 

Umwelttechnologie 
- FOS 11 Ernährung und Hauswirtschaft 
- FOS 11 Sozialpädagogik 

Zeile 

6 
- Erweiterter Sek. I  

(erw. RSA Kl. 10) 
- Alle Schulformen aus Zeile 2, 3, 4 
- BG GS Schwerpunkt Sozialpädagogik 

(Doppelqualifizierung!) 
- BG GS Schwerpunkt Gesundheit-Pflege 

Zeile 

7 
Sek. I Realschulabschluss mit 
weiteren Voraussetzungen  

- FOS Kl. 12 (einschlägig:  
Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie oder  
Ernährung und Hauswirtschaft oder 
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Sozialpädagogik), Ziel: allgem. 
Fachhochschulreife 

- Fachschulen: Ziele: Berufsabschluss, 
Fachhochschulreife 
o FS Sozialpädagogik (Erzieherausbildung, nach 

BFQ sozialpäd. Ass.) 
o FS Heilerziehungspflege (nach BFS PA) 
o FS Agrarwirtschaft  

(Kl. 1; Kl. 2: Unternehmerschule) 
 

- 
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Abschlüsse nach Fachbereichen und Zielen 
Fachbereich: Ernährung und Hauswirtschaft 
Ziel: Ich möchte folgenden 
Schulabschluss erreichen: 

Schulformen, Weg Voraussetzungen: Welche 
Voraussetzungen muss ich 
mitbringen?  

Ziel 1: 
Sek. I Hauptschulabschluss 
(=Hauptschulabschluss nach 
Kl. 10) 

einjähr. Berufsfachschule 
Hauswirtschaft und Pflege 
Schwerpunkt 
Hauswirtschaft (BFS HP) 

Mindestens 
Hauptschulabschluss nach 
Kl. 9 
 
Liegt kein HSA vor, kann 
dieser in der 
Berufseinstiegsklasse 2 (BES 
2) erworben werden. 

 
 
 
 
 
 
 
Ziel 2a: Sek. I 
Hauptschulabschluss  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel 2b: Sek. I 
Realschulabschluss 
 
 

Schritt 1: Berufsfachschule 
(Ernährung,) 
Hauswirtschaft und Pflege 
Schwerpunkt 
Hauswirtschaft Kl. 1 
(BFS HP 1) 
 
Für Ziel 2a: erfolgreicher 
Abschluss der Kl. 1 
 
Schritt 2: erreichter 
Notendurchschnitt von 3,0 
UND 
Schritt 3: Kl. 2 
Klassenbezeichnung: BFS 
Ernährung, Hauswirtschaft 
und Pflege – BFS EHP) 
 
Für Ziel 2b: Sek. I RSA bei 
„erfolgreichem Abschluss“ 
Kl. 2 (s. unten) 
 

Voraussetzung: Mindestens 
Hauptschulabschluss nach 
Kl. 9 
 
Liegt kein HSA vor, kann 
dieser in der 
Berufseinstiegsklasse 2 (BES 
2) erworben werden. 
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Ziel 2c: Erweiterter Sek. I 

 
Für Ziel 2c: Erweiterter Sek. 
I: Notendurchschnitt, 
Deutsch, Englisch und 
Note im berufsbezogenen 
Lernbereich mind. 
„befriedigend“ nach Kl. 2 

Ziel 3:  
Erweiterter Sek. I 
(Realschulabschluss) 

Einjährige 
Berufsfachschule mit dem 
Schwerpunkt Persönliche 
Assistenz (Anteile von 
Ernährung, Gesundheit und 
Sozialpädagogik) 
 
Für Ziel 3: Erweiterter Sek. 
I: Notendurchschnitt, 
Deutsch, Englisch und 
Note im berufsbezogenen 
Lernbereich mind. 
„befriedigend“  

Mindestens Sek. I 
Realschulabschluss 
 
Liegt kein 
Realschulabschluss vor, 
kann dieser über die 
Berufsfachschule 
Hauswirtschaft und Pflege 
(BFS HP) erworben werden  
 
 

Ziel 4: 
Fachhochschulreife 

Schritt 1: FOS 11 Ernährung 
und Hauswirtschaft 
 
Schritt 2: FOS 12 Ernährung 
und Hauswirtschaft 
 
Fachhochschulreife bei 
„erfolgreichem Abschluss“ 
nach Kl. 12 (s. unten) 

Mindestens Sek. I 
Realschulabschluss 
 
Liegt kein 
Realschulabschluss vor, 
kann dieser über die 
Berufsfachschule 
Hauswirtschaft und Pflege 
erworben werden (siehe 
oben Ziel 1) 
 
Wurde im Vorfeld eine mind. 
2 jähr. Ausbildung 
abgeschlossen kann ein 
Einstieg in die Kl. 12 der FOS 
möglich sein. 

- 
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Fachbereich: Pflege 
Ziel: Ich möchte folgenden 
Schulabschluss bzw. 
Berufsabschluss erreichen: 

Schulformen, Weg Voraussetzungen: Welche 
Voraussetzungen muss ich 
mitbringen?  

 
 
 
 
 
Ziel 1a: Sek. I 
Realschulabschluss 
 
 
 
Ziel 1b: Staatl. geprüfte 
Pflegeassistentin/ Staatl. 
geprüfter Pflegeassistent 

zweijähr. 
berufsqualifizierende 
Berufsfachschule 
Pflegeassistenz (BFQ P) 
 
für Ziel 1a: erfolgreicher 
Abschluss mit einem 
Notendurchschnitt von 
mind. 3,0 
 
für Ziel 1b: erfolgreicher 
Abschluss (s. unten) 

Mindestens 
Hauptschulabschluss nach 
Kl. 9 
 
Liegt kein HSA vor, kann 
dieser in der 
Berufseinstiegsklasse 2 (BES 
2) erworben werden. 

 
 
 
 
 
 
 
Ziel 2:  
Erweiterter Sek. I 
(Realschulabschluss) 

Einjährige 
Berufsfachschule mit dem 
Schwerpunkt Persönliche 
Assistenz (Anteile von 
Ernährung, Gesundheit und 
Sozialpädagogik) 
 
Für Ziel 2: Erweiterter Sek. 
I: Notendurchschnitt, 
Deutsch, Englisch und 
Note im berufsbezogenen 
Lernbereich mind. 
„befriedigend“  

Mindestens Sek. I 
Realschulabschluss 
 
Liegt kein 
Realschulabschluss vor, 
kann dieser innerhalb von 2 
Jahren über die 
Berufsfachschule 
Hauswirtschaft und Pflege 
(BFS HP) oder 
Pflegeassistenz (BFQ P) 
erworben werden. 
 
 

 
 
 
 
 

Dreijährige 
berufsqualifizierende 
Berufsfachschule Pflege 
(generalistische 
Pflegeausbildung; BFQ PG) 
 

Mindestens Sek. I 
Hauptschulabschluss 
 
Liegt kein Sek. I 
Hauptschulabschluss 
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Ziel 3a: Erweiterter Sek. I 
(Realschulabschluss) 
 
Ziel 3b: Pflegefachfrau, 
Pflegefachmann, 
Pflegefachperson 

Für Ziele 3a und 3b bei 
„erfolgreichem Abschluss“ 
nach Kl. 3 

vor, kann dieser über die Kl. 1 
der Berufsfachschule 
Hauswirtschaft und Pflege  
(BFS HP - siehe Fachbereich 
Ernährung) oder der 
Berufsfachschule 
Pflegeassistenz erworben 
werden. Nach der BFQ 
Pflegeassistenz (BFQ P) ist 
ein Eintritt in die Klasse 2 der 
dreijährigen Ausbildung 
möglich. 
 
Der Sek. I HSA kann auch 
über die BFS dual 
Gesundheit an der HLA in 
Lohne erworben werden.  
 

 
 
Ziel 4a: Erweiterter Sek. I 
(Realschulabschluss) 
 
Ziel 4b: Ergotherapeutin/ 
Ergotherapeut 

Dreijährige 
berufsqualifizierende 
Berufsfachschule 
Ergotherapie (BFQ E) 
 
Für Ziele 4a und 4b bei 
„erfolgreichem Abschluss“ 
nach Kl. 3 
 
 

Mind. Sek. I 
Realschulabschluss 
 
Der Sek. I RSA kann über die 
zweijährigen 
Berufsfachschulen 
Pflegeassistenz (BFQ P), 
„Hauswirtschaft und Pflege“ 
(BFS HP) sowie 
Sozialpädagogik (BFS SP) 
erworben werden. 

 
 
 
Ziel 5a: Fachhochschulreife 
 
Ziel 5b: 
Heilerziehungspflegerin, 
Heilerziehungspfleger 

Dreijährige Fachschule  
Heilerziehungspflege (FS 
HP) 
 
Für Ziele 5a und 5b bei 
„erfolgreichem Abschluss“ 
nach Kl. 3 

Mind. Sek. I 
Realschulabschluss 
 
UND z. B. 
BFS PA oder  
FSJ oder 
BG GP 11 oder 
erstes Ausbildungsjahr BFQ 
E, BFQ PG 
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Ziel 6: Allgemeine 
Hochschulreife (Abitur) 
 
 

Berufliches Gymnasium 
(BG) Gesundheit und 
Soziales Schwerpunkt 
Gesundheit-Pflege (BG GP) 
Kl. 11- 13 
 
Für Ziel 6: bestimmte 
Kursnoten und Bestehen 
der Abiturprüfungen 
 
Nach der Kl. 12 kann der 
schulische Teil der 
allgemeinen 
Fachhochschulreife erlangt 
werden. (Ziel 7) 

Erweiterter Sek. I 
(Realschulabschluss) 
 
Wer den Sek. I RSA besitzt, 
kann den erweiterten Sek. I 
über die BFS PA erreichen 
oder 
über die BFS dual 
Gesundheit an der HLA 
Lohne. 
 
Wer den HSA oder Sek. I HSA 
besitzt, kann den erw. Sek. I 
über die BFS HP und BFS SP 
oder über die dreijährigen 
Berufsausbildungen 
erreichen. 

Ziel 7: Allgemeine 
Fachhochschulreife 

Für Ziel 7: Kl. 12 BG GP und 
einem 12-monatigen FSJ 
oder einer Ausbildung 
 
FOS Gesundheit und 
Soziales, Schwerpunkt 
Gesundheit-Pflege an der  
HLA Lohne Kl. 11 und 12 

Sek. I Realschulabschluss 

- 
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Fachbereich: Sozialpädagogik I 
Ziel: Ich möchte folgenden 
Schulabschluss bzw. 
Berufsabschluss erreichen: 

Schulformen, Weg Voraussetzungen: Welche 
Voraussetzungen muss ich 
mitbringen?  

Ziel 1a: 
Sek. I Realschulabschluss 
 
Ziel 1b: Eintritt in die Kl. 2 der 
Berufsfachschule 
sozialpädagogische/r 
Assistent/-in (erster Teil der 
Erzieherausbildung) 
 
Ziel 1c: 
ggf. erweiterter Sek. I 
 
 

zweijähr. Berufsfachschule 
Sozialpädagogik (BFS SP) 
 
für Ziele 1a und 1b: 
„erfolgreicher Abschluss“  
 
 
für Ziel 1c: 
Notendurchschnitt, 
Deutsch, Englisch und 
Note im berufsbezogenen 
Lernbereich mind. 
„befriedigend“ 

Mindestens 
Hauptschulabschluss nach 
Kl. 9 mit einem Durchschnitt 
von mind. 3,4 
 
Liegt kein HSA vor oder 
wurde der Durchschnitt nicht 
erreicht, kann die Kl. 2 der 
Berufseinstiegsklasse (BES 2) 
besucht werden 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ziel 2a: Erw. Sek. I 
Realschulabschluss 
 
Ziel 2b: Staatl. geprüfte 
sozialpädagogische 
Assistentin/ geprüfter 
sozialpädagogische Assistent 
 
Ziel 2c: Zugang zur 
Fachschule Sozialpädagogik 
(Ausbildung zur 
Erzieherin/zum Erzieher) 
 
 
 

zweijähr. 
berufsqualifizierende 
Berufsfachschule 
sozialpädagogische/r 
Assistent/-in (BFQ S) 
 
für Ziel 2a: „erfolgreicher 
Abschluss“ BFQ S Kl. 2 
 
für Ziel 2b: „erfolgreicher 
Abschluss“ BFQ S Kl. 2 
 
 
 
Ziel 2c: im Fach Deutsch, 
im berufsbez. Bereich 
Theorie und Praxis mind. 
„befriedigend“ und den 
Abschluss unter 2b 
(Zeugnis BFQ S 2) 
 

Mindestens Sek. I 
Realschulabschluss  
 
Liegt kein RSA vor, kann 
dieser in der zweijähr. 
Berufsfachschule 
Sozialpädagogik (BFS SP) 
erworben werden. 
 
 
Aufnahme in Kl. 2 der BFQ S 
- Nach der BFS SP 
- Nach dem Abitur – z. B. 

Berufliches Gymnasium 
Sozialpädagogik 

- Mit dem Abschluss einer 
mind. zweijähr. 
Berufsausbildung nach 
Bundes- oder Landesrecht  
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Fachbereich: Sozialpädagogik II 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel 3:  
Erweiterter Sek. I 
(Realschulabschluss) 

Einjährige 
Berufsfachschule mit dem 
Schwerpunkt Persönliche 
Assistenz (Anteile von 
Ernährung, Gesundheit und 
Sozialpädagogik) 
 
Für Ziel 3: Erweiterter Sek. 
I: Notendurchschnitt, 
Deutsch, Englisch und 
Note im berufsbezogenen 
Lernbereich mind. 
„befriedigend“  

Mindestens Sek. I 
Realschulabschluss 
 
Liegt kein 
Realschulabschluss vor, 
kann dieser innerhalb von 2 
Jahren über die 
Berufsfachschule 
Hauswirtschaft und Pflege 
(BFS HP) oder 
Pflegeassistenz (BFQ P) 
erworben werden. 
 
 

Ziel 4a: allgemeine 
Fachhochschulreife 
 
Ziel 4b: Berufsabschluss 
Erzieherin/ Erzieher 

Fachschule 
Sozialpädagogik (FS SP) 
 
Für Ziele 4a und 4b: 
„erfolgreicher Abschluss“ 
nach Kl. 2 
 

Abschluss zur staatl. 
geprüften 
sozialpädagogischen 
Assistentin/ zum staatl. 
geprüften 
sozialpädagogischen 
Assistenten 
 
oder nach Kl. 12 der FOS 
Sozialpädagogik 

Ziel 5: 
Allgemeine 
Fachhochschulreife 
 

Fachoberschule 
Sozialpädagogik (FOS SP) 
Kl. 11 und 12 
 
Für Ziel 5: „erfolgreicher 
Abschluss“ nach Kl. 12 
 
 
 
ODER für Ziel 5: 
Kl. 12 BG SP und einem 12-
monatigen FSJ oder einer 
Ausbildung 

Mindestens Sek. I 
Realschulabschluss  
 
Liegt kein RSA vor, kann 
dieser in der zweijähr. 
Berufsfachschule 
Sozialpädagogik (BFS SP) 
erworben werden. 
 
Das Berufliche Gymnasium 
(BG SP) kann nur mit erw. 
Sek. I (RSA) besucht werden. 
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Fachbereich: Sozialpädagogik III 
 
 
 
 
 
 
Ziel 6: Allgemeine 
Hochschulreife (Abitur) 

Berufliches Gymnasium 
(BG) Gesundheit und 
Soziales Schwerpunkt 
Sozialpädagogik (BG SP) 
Kl. 11- 13 
 
Für Ziel 6: bestimmte 
Kursnoten und Bestehen 
der Abiturprüfungen 
 
 
Nach der Kl. 12 kann der 
schulische Teil der 
allgemeinen 
Fachhochschulreife erlangt 
werden. (Ziel 5) 

Erweiterter Sek. I 
(Realschulabschluss) 
 
Wer den Sek. I RSA besitzt, 
kann den erweiterten Sek. I 
über die BFS PA erreichen 
oder 
über die BFS dual 
Gesundheit an der HLA 
Lohne. 
 
Wer den HSA oder Sek. I HSA 
oder den Sek. I RSA besitzt, 
kann den erw. Sek. I über die 
zweijährigen 
Berufsfachschulen BFS SP 
oder BFQ S erreichen. 

 

- 
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